
Versetzungen und Zuweisungen in andere Regierungsbezirke 
 
Formblatt: Antrag auf Versetzung bzw. Zuweisung von Niederbayern in einen anderen 
                 Regierungsbezirk 
 
Bei Anträgen auf Versetzung von Lehrerinnen und Lehrern, Lehrkräften für Sonderpädagogik, 
Fachlehrer/inne/n und Förderlehrer/inne/n in einen anderen Regierungsbezirk zum Schuljahr 2012/2013 wird 
gebeten, Folgendes zu beachten: 
 
1. Alle Anträge sind ausschließlich mit dem in diesem Schulanzeiger veröffentlichten Formblatt 

(Kopiervorlage), das im Internet unter der Adresse http://www.regierung.niederbayern.bayern.de 
(Menü: „Wir für Sie / Schulen / Downloads“) abgerufen werden kann,  

 
a) für Lehrkräfte an Grund-, Haupt-/Mittel- und Volksschulen über die Schulleitung beim 

zuständigen Schulamt  
b) für Lehrkräfte für Sonderpädagogik an Förderschulen (einschließlich Sonderberufsschulen) bei 

der Schulleitung 
 
 bis spätestens 09. März 2012 in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. 

 
Die Regierung von Niederbayern weist darauf hin, dass sich der Versetzungsantrag lediglich auf einen 
anderen Regierungsbezirk bezieht. Über die tatsächliche Zuweisung zu einem Schulamtsbezirk / zu 
einer Förderschule entscheidet die aufnehmende Regierung. Über einen konkreten Einsatz an einer 
Grund- oder Haupt- bzw. Mittelschule entscheidet das Staatliche Schulamt. 

 
Einsatzwünsche von Lehramtsanwärtern im zweiten Jahr des Vorbereitungsdienstes werden zu einem 
späteren Zeitpunkt in den zuständigen Seminaren gesondert erfasst und gesammelt über die Staatlichen 
Schulämter an die Regierung von Niederbayern (Regierungsschuldirektor Karpfinger) weitergeleitet. 

 
Entsprechend einem Beschluss des bayerischen Landtages vom 19. Juli 1984 sind dabei 
Familienzusammenführungen vorrangig zu berücksichtigen. Als Familienzusammenführung gilt 
allgemein nur die Zusammenführung verheirateter Partner. Sofern die Gesuche mit 
Familienzusammenführung begründet werden, muss ihnen eine amtliche Bestätigung des 
Einwohnermeldeamtes über den Wohnsitz des Ehegatten und eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers des Ehegatten, dass er sich in ungekündigter Stellung befindet, beigegeben werden.  
Bei bevorstehender Eheschließung ist daneben eine entsprechende Bestätigung des Standesamtes 
erforderlich. Wegen der Vielzahl der Anträge muss die Eheschließung bis spätestens 1. Juni 2012 bei 
der Regierung durch Heiratsurkunde nachgewiesen sein. 
 

2. Verspätet eingehende Gesuche werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. 
 
3. Die Anträge sind auf dem Dienstweg in dreifacher Ausfertigung mit dem Formblatt für Versetzungen 

- siehe Anlage im Schulanzeiger - vollständig ausgefüllt einzureichen. Dort ist zusätzlich anzugeben, 
seit wann der Bewerber im Regierungsbezirk Niederbayern tätig ist. Diese Angabe bezieht sich auf die 
Zeit nach der 2. Staatsprüfung. 

 
4. In die Versetzungsliste können grundsätzlich nur die Antragsteller aufgenommen werden, die ab Beginn 

des kommenden Schuljahres im aufnehmenden Regierungsbezirk ganzjährig (Voll- oder Teilzeit)  
Dienst leisten. Zuweisungen von Prüfungsteilnehmern und Wartelistenbewerbern ohne gleichzeitige 
Einstellung erfolgen nicht. 

 
 
Zusätzlicher Hinweis: 
 
Bewerbung von Lehrkräften, die nur im Versetzungsfall die Beurlaubung bzw. Elternzeit beenden: 
 
Notwendiges Verfahren hierzu: 
 
► Diese Lehrkräfte müssen neben dem angeführten Antrag auch einen Antrag auf vorzeitige Beendigung 
der Beurlaubung oder Elternzeit bzw. Antrag auf Teilzeit stellen. Dieser Antrag muss bis spätestens 15. Mai 
2012 der Regierung vorliegen. 
► Auch aus dem Antrag auf vorzeitige Beendigung der Beurlaubung oder Elternzeit oder Teilzeit muss 

http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/


deutlich ersichtlich sein, dass die beantragte Beschäftigung nur für den Fall der Versetzung gilt. 
 
5. Bei gleichzeitiger (alternativer) Antragstellung auf Versetzung in einen weiteren Regierungsbezirk sind 

für jeden gewünschten Regierungsbezirk gesondert die notwendigen Unterlagen einzureichen. Dabei ist 
die Rangfolge der Versetzungswünsche zu kennzeichnen (Erstwunsch bzw. Zweitwunsch). 

 
6. Wir bitten um Verständnis, dass die Regierung von Niederbayern aus Gründen der 

Verwaltungsvereinfachung bei Gesuchen um Versetzung oder Zuweisung in einen anderen 
Regierungsbezirk keine Bestätigung über den Erhalt des Antrages erteilt. 

 
Entstehende Nachteile aus eventuell nicht vollständig ausgefüllten Anträgen oder/und nicht 
beigelegten bzw. nicht fristgerecht nachgereichten Belegen  gehen zu Lasten des Antragsstellers. 
Änderungen zu den gemachten Angaben im Antrag sind der Regierung unverzüglich mitzuteilen 
(Eheschließung, Schwangerschaft etc.). Änderungen, die der Regierung am 01. Juni 2012 nicht 
vorliegen, können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. 
Kreuzt ein Antragsteller an "Eine Versetzung ist nur gewünscht, wenn der Einsatz in dem/den 
angegebenen Schulamtsbereich/en bzw. an dieser(n) Förderschule(n) möglich ist.", bekundet er 
damit unmissverständlich, dass er einen Verbleib im bisherigen Regierungsbezirk einer Versetzung 
vorzieht, falls sein Einsatzwunsch nicht zu realisieren ist. 
 
Alle Versetzungsanträge, die zunächst wegen fehlender Tauschpartner abgelehnt werden müssen, wird die 
Regierung erfassen und dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorlegen. Das 
Staatsministerium wird prüfen, ob und inwieweit über die Vereinbarungen der Regierungen hinaus 
Versetzungen möglich sind. Eine Entscheidung ist jedoch erst im Rahmen des Lehrerausgleichs, d.h. gegen 
Ende Juli 2012 möglich. 
 
Soweit Antragsteller aus Niederbayern auf diese Weise nachträglich berücksichtigt werden können, erhalten 
sie zu gegebener Zeit Bescheid. 
 
Hinweis:  Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen der Personalplanung schriftliche Erklärungen 
auf Rücknahme des bisherigen Versetzungsantrags nur bis 01. Juni 2012 annehmen können. 
 
 
 
Josef Schätz 
Ltd. Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 


